
þ Anerkennung der Vaterschaft

Wann?
Sowohl vor als auch nach der Geburt möglich

Wo?
Standes- oder Jugendamt

þ Anmeldung des Kindes/Geburtsanzeige

Wann?
Innerhalb der ersten Woche nach der 
Entbindung

Wo?
Standesamt

þ Eintragung des Namens

Wann?
Bei der Geburtsanzeige oder innerhalb eines 
Monats danach

Wo?
Standesamt

þ Krankenversicherung

Wann?
Unmittelbar nach Aushändigung der 
Geburtsurkunde

Wo?
Bei der Krankenkasse, in der das 
meistverdienende Elternteil versichert ist

¨ Personalausweis oder Reisepass beider
    Elternteile

¨ Vor der Geburt: Nachweis über den
     voraussichtlichen Entbindungstermin

¨ Nach der Geburt: Geburtsurkunde des Kindes

¨ Anwesenheit beider Elternteile ist erforderlich
    (Zustimmung der Mutter nötig)

¨ Bescheinigung der Geburt

¨ Kopie von Personalausweis oder Reisepass
    beider Elternteile

¨ Geburtsurkunden von Vater und Mutter

¨ Beglaubigte Kopie der Eheurkunde bei
    verheirateten Eltern

¨ Beglaubigte Kopie der Vaterschafts-
    anerkennung bei unverheirateten Eltern

i Besonderheit:
Bei Entbindung im Krankenhaus wird die
Anmeldung meist vom Krankenhaus durch-
geführt. Eltern müssen die benötigten
Unterlagen aber mitbringen und die Geburts-
anzeige unterschreiben.

¨ Bei Geburtsanzeige: zusammen mit den
    dafür erforderlichen Unterlagen (siehe oben)

¨ Danach: Formular des zuständigen
    Standesamts zur verbindlichen Erklärung
    der Namensgebung

¨ Antrag der Krankenkasse (kann telefonisch
    angefordert werden)

¨ Geburtsurkunde des Kindes

Checkliste: Formalitäten nach der Geburt
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þ Mutterschaftsgeld beantragen

Wann?
Vor Beginn des Mutterschutzes 
empfehlenswert; kann aber auch nach der 
Geburt erfolgen

Wo?
Krankenkasse

þ Elterngeld beantragen

Wann?
Möglichst bald nach der Geburt – spätestens 
drei Monate nach der Entbindung

Wo?
Elterngeldstelle

þ Kindergeld beantragen

Wann?
Nach der Geburt

Wo?
Bei der Familienkasse der für den Wohnort 
zuständigen Arbeitsagentur

¨ Antrag auf Mutterschaftsgeld

¨ Bescheinigung des Arbeitgebers zur
    Berechnung des Mutterschaftsgelds

¨ Vor der Geburt: Bescheinigung des Arztes
     über Schwangerschaft und errechneten
     Geburtstermin

¨ Nach der Geburt: Geburtsurkunde

¨ Antragsformular

¨ Geburtsbescheinigung

¨ Einkommensnachweise der Eltern
    (z. B. Lohnabrechnungen, Steuerbescheide)

¨ Bescheid der Krankenkasse über den Erhalt
    von Mutterschaftsgeld

¨ Bescheid des Arbeitgebers über den
    Zuschuss des Mutterschaftsgelds

¨ Antragsformular

¨ Geburtsurkunde
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Mehr Infos finden Sie online unter
https://www.9monate.de/baby-kind/leben-mit-neugeborenem/formalitaeten-nach-der-
geburt-id150014.html
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